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M agdeburg, den 17. Mai 1955 
H alberstäd ter S tr. 8

Der S taa tsanw alt
des Bezirkes M agdeburg
A ktz. n i  A R W  365/55

H errn  R echtsanw alt und N otar 
Dr. P.
B.

B etr.: S tra fverfah ren  gegen H. M.

Bezug: Ih r  Schreiben vom 11. Mai 1955

H ierdurch teile ich Ihnen mit, daß ich bereit bin, die 
W iederaufnahm e des V erfahrens zu überprüfen, sobald 
m ir das entsprechende neue Bew eism aterial zur Ver
fügung  gestellt wird. E iner Übersendung einer Ab
schrift des U rteils w ird nicht stattgegeben.

Beglaubigt:
gez. Schober gez. B rust

(Angestellte)

*

Presse und Rundfunk haben bei der Durchführung 
‘politischer oder w irtschaftspolitischer Strafverfahren  
eine besondere Mitwirkungspflicht. Durch die Veröffent
lichungen soll auf das Bewußtsein der Zonenbevölke
rung eingewirkt werden. Die Urteile sollen als rich
tig  und gerecht anerkannt werden. In diesen Bemü
hungen um die „Bewußtseinsbildung“ schreckt man 
weder vor Rechtsverletzungen noch vor glatten  Fäl
schungen zurück.
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A uszug aus „Die Verbrecherbande vom VEG Polßen 
abgeurte ilt“

Im  Prozeß gegen die V erbrecherbande aus dem Volks
eigenen G roßgut Polßen w urden die U rteile gesprochen. 
W egen Verbrechens gegen die M enschlichkeit und 
W irtschaftsverbrechens gegen die Deutsche Demo
kratische Republik w urden vom I. S tra fsena t des Be
zirksgerichtes F rankfu rt/O der veru rteilt: Wilhelm
W olff zum Tode und zu 15 Jah ren  Zuchthaus, O skar 
Wolff zu lebenslänglichem Zuchthaus und zu 15 Jahren  
Zuchthaus.
W egen Verbrechens gegen A rtikel 6 der V erfassung der 
DDR und gegen die K ontrollratsdirektive 38 in Ver
bindung m it Befehl 160 der SMAD w urden verurteilt: 
W alter Goltz zu 15 Jah ren  Zuchthaus, H ans-Joachim  
Klug zu neun Jah ren  Zuchthaus, Heinrich Konetzke 
zu neun Jah ren  Zuchthaus, Conrad M üller zu zehn 
Jah ren  Zuchthaus, P au l Reiner zu sieben Jah ren  Zucht
haus und Reinhold H äusler zu sechs Jah ren  Zucht
haus.
D er ehem alige S tellvertreter des Vorsitzenden des 
R ates des K reises Angerm ünde, G ünter Niethe, erhielt 
wegen seiner republikfeindlichen Handlung, der ge
w altsam en V ertreibung der N eubauern in F riedrichs
felde von ihren  Höfen, vier Jah re  Zuchthaus.

In  seinem Plädoyer ha tte  der B ezirksstaatsanw alt zum 
Ausdruck gebracht, daß der Prozeß die veränderten

Form en des K lassenkam pfes auf dem Lande gezeigt 
habe. „U nter dem Deckm antel objektiver Schwierig
keiten ließen die A ngeklagten vorsätzlich ein riesiges 
volkseigenes G üterkom binat verlottern. Geschickt haben 
sie es verstanden, ihre Methoden zu verschleiern, indem 
sie auf die Sorglosigkeit der M itarbeiter der zustän
digen S taatsorgane rechneten. Diese Schwächen haben 
sie bei ihren Verbrechen in Rechnung gestellt.“ Die 
Tatsache, daß von den 27 W irtschaftsfunktionären der 
Leitung des Volkseigenen G üterkom binats Polßen 14 
G roßbauern waren, bezeichnete er als eine ernste M ah
nung, um gehend die Beschlüsse des 17. Plenum s des 
Zentralkom itees der Sozialistischen E inheitspartei 
Deutschlands auf dem Gebiete der K aderarbeit in der 
L andw irtschaft zu verw irklichen.

Dieser Prozeß h a t n icht nur fü r  Polßen oder fü r  den 
Bezirk F rankfu rt/O der Bedeutung, denn m it der A bur
teilung dieser Schädlingsgruppe sind noch nicht alle 
Saboteure auf dem Gebiete der L andw irtschaft un
schädlich gem acht. Deshalb m uß die Sorglosigkeit in 
jedem  volkseigenen Gut und in jeder Gemeinde besei
t ig t  werden, denn sie erleichtert den Feinden unserer 
Republik ihre Schädlingsarbeit. Die 300 Landarbeiter, 
die den V erhandlungen beiwohnten, nahm en die ver
hängten  S trafen  m it G enugtuung und Beifall entgegen.

Quelle: „Neues D eutschland“ vom 11. Ju li 1954

DOKUMENT 150

Berlin, den 12. Oktober 1955

Es erscheint H err N. N., geb. 26. Dezember 1927, zur 
Zeit w ohnhaft in W est-Berlin, und e rk lä rt — zur W ahr
heit erm ahnt —  folgendes:

Ich w ar bis zu m einer kürzlich erfolgten F lucht Repor
te r  in  der H auptabteilung „Politisches W ort“ des so
w jetzonalen „S taatlichen Rundfunk-Kom itees“. Im  
Juli 1954 oblag der A bteilung L andw irtschaft in der 
H auptabteilung „Politisches W ort“ die B erich ters ta t
tung  über einen S trafprozeß vor dem B ezirksgericht 
F rankfurt/O der. Von der Leitung des „S taatlichen 
Rundfunk-Kom itees“ w urden die Kollegen D. M. und
O. B. m it der H erstellung von O riginalaufnahm en be
au ftrag t. In  diesem Prozeß w urde gegen m ehrere lei
tende W irtschaftsfunktionäre des volkseigenen Gutes 
Polßen verhandelt, die der w irtschaftlichen R ück
schläge in der V erw altung des Gutes wegen der Sabo
tag e  beschuldigt w aren. N ach m ehrtäg iger V erhand
lung verhängte das G ericht einm al die Todesstrafe, 
einmal lebenslänglich Zuchthaus, zweimal je 15 Jah re  
Zuchthaus und w eitere lang jährige Zuchthausstrafen. 
Die hergestellten O riginalaufnahm en von der V er
handlung m ußten nach der R ückkehr in Ost-Berlin Ver
tre te rn  des Zentralkom itees der SED vorgespielt w er
den. Diese fanden heraus, daß der sachliche Inhalt der 
A ussagen der A ngeklagten in d irektem  Gegensatz zu 
den verhängten  schweren S trafen  stand  und daß eine 
Sendung der O riginalaufnahm en im P rogram m  des 
Rundfunks den beabsichtigten propagandistischen 
Effekt zunichte gem acht hätte . Deshalb gaben die 
V ertre te r des ZK Anweisung, neue Aufnahm en anzu
fertigen  und zu diesem Zweck in der H aftan sta lt einen 
der H auptangeklag ten  aufzusuchen. Die G eneralstaats
anw altschaft der DDR stellte den beiden erw ähnten 
Kollegen die erforderlichen Vollm achten zum B etreten  
der H aftan s ta lt —  sie befand sich in der N ähe von 
N eubrandenburg, ihren N am en habe ich vergessen 
aus.
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